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Vorwort

Im Jahr 1985, also vor nun bald 30 Jahren, hat Walter Barfuß im 
Verlag Manz unter dem Titel „Sprache und Recht“ eine Samm
lung von Aufsätzen und Vorträgen des im Jahr 1984 auf tragi
sche Weise verunglückten Rechtsanwalts Univ.Prof. Dr. Fritz 
Schönherr herausgegeben. Fritz Schönherr war, wie Barfuß in 
seinem Vorwort hervorhob, „ein großer Kenner, Wahrer, Leh
rer und Förderer einer kultivierten Sprache“, der auf vielfältige 
Weise unermüdlich für ein einfaches, verständliches und rich
tiges Deutsch in advokatorischer Praxis, Rechtsprechung, Ver
waltung und Gesetzgebung eintrat. Der Sammelband ist von 
Anfang an auf großes Interesse gestoßen und die Arbeiten Fritz 
Schönherrs haben ohne Zweifel zu einer Hebung des Sprachbe
wusstseins in Juristenkreisen beigetragen. Zugleich aber zeigt 
uns der tägliche Sprachgebrauch in Gesetzen, Entscheidun
gen, Schriftsätzen und anderen juristischen Texten, dass es 
einer steten Auseinandersetzung mit Sprachproblemen be
darf, um im Sinn der Vorstellungen Schönherrs der Bedeutung 
der Sprache als unentbehrliches Werkzeug der Juristen Rech
nung zu tragen.

Seit einigen Jahren findet sich nun schon in der ÖJZ die 
Rubrik „Sprache und Recht“. Darin wird manches – oft mit ei
nem Schuss Witz und Humor – betrachtet, das Ursache für den 
schlechten Ruf der Juristensprache ist, und es werden Alterna
tiven angeboten. Der Verlag hat das Redaktionsteam der ÖJZ 
überzeugt, dass es auch seinen Reiz hätte, diese Beiträge den 
interessierten Leserinnen und Lesern gesammelt anzubieten. 
Das vorliegende Büchlein enthält also die in der ÖJZ seit Heft 
19/2010 in unregelmäßiger Folge abgedruckten Glossen in 
chronologischer Abfolge sowie 22 weitere, die nun wiederum 
in den nächsten Heften der ÖJZ erscheinen werden.

Friedrich Torberg hat in einem seiner Anekdotenbände in 
dem ihm eigenen Ausmaß von an Eitelkeit grenzender Be
scheidenheit berichtet, ein großer, arrivierter Autor habe seine 
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Manuskripte stets mit dem Vermerk zurückgestellt: „mit Ge
nuss und Belehrung gelesen“. Das ist naturgemäß weder ein
fach zu erzielen, noch sollte man es von den eigenen Werken 
sagen; anstreben kann man es jedoch schon: Was in diesem 
Bändchen enthalten ist, soll zum Nachdenken anregen. Wenn 
dies unter Schmunzeln gelingt – umso besser!

Als Chefredakteur der ÖJZ ist es mir schließlich ein Be
dürfnis, an dieser Stelle all denen besonders zu danken, die 
zum Entstehen dieses Büchleins beigetragen haben. Es sind 
dies Dr. Christopher Dietz und Mag. Markus Schrom vom Verlag 
Manz, die die entscheidende Initiative gesetzt und das Werden 
des Bändchens hilfreich begleitet haben, Rechtsanwalt Dr. Mi-
chael Rami, der wesentlichen Anteil an der Einführung der 
Rubrik „Sprache und Recht“ in der ÖJZ hatte, Leitender Staats
anwalt Dr. Robert Fucik, der mit seinem Sprachwitz und seinen 
zahlreichen Glossen einen unverzichtbaren Beitrag geleistet 
hat, sowie alle übrigen Autoren, die mit ihrem Engagement 
wertvollen Anteil am Entstehen des Werkes hatten.

Wien, im September 2014
Gerhard Hopf
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deutsch–Jurist, 
Jurist–deutsch: 
eine einleitung

Die Juristinnen und Juristen seien eine „papierene Zunft“, wird 
oft behauptet. Diese Aussage ist bewusst mehrdeutig und 
meint auch, die Juristerei sei blutleer und lebensfremd.

Wenn wir das auch abstreiten, so geben wir doch zu, dass 
wir jedenfalls eine „schreibende Zunft“ sind – oder waren, 
denn auch dieser Befund kann noch verfeinert werden. Besser 
passt nämlich heute die Bezeichnung „Texte produzierende 
Zunft“ – denken wir nur daran, in welchem Ausmaß die Texte 
aus Bausteinen bestehen, die vor Jahren einmal geschrieben 
wurden und seither wie Kulissen hin und hergeschoben wer
den. 

Wahr ist und bleibt jedenfalls, dass die Sprache eines un
serer wichtigsten Werkzeuge ist. Sie ist das Vehikel der Ge
danken und Argumente. In einem langen und mühsamen Pro
zess löste das Recht die Gewalt ab (zumindest und hoffentlich 
in weiten Teilen der Welt). Die Menschen haben das Recht er
funden, damit alle angstfrei und friedlich leben können. Gäbe 
es das Recht nicht, gäbe es die unbeschränkte Herrschaft der 
Stärkeren, der Größeren, der Reicheren. Die Freiheit wäre die 
„Freiheit des Fuchses im Hühnerstall“.

Der Langenscheidt Verlag produziert seit einiger Zeit mit 
Augenzwinkern als Nischenprodukte kleine Wörterbücher, die 
einen spezifischen Sprachgebrauch in die Alltagssprache 
„übersetzen“, zB „Deutsch–Mann, Mann–Deutsch“, „Deutsch–
Arzt, Arzt–Deutsch“ usw. Auch „Deutsch–Anwalt, Anwalt–
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Deutsch“1 gibt es in dieser Reihe. All diese launigen Perlen 
deutschen Humors haben einen gemeinsamen Kern: dass die 
Sprache geeignet ist, Gedanken mitzuteilen, sie aber auch zu 
verschleiern.

Selbstverständlich ist vieles, was in juristischen Texten 
ausgedrückt2 wird, nur mit Fachausdrücken zu vermitteln. 
Eine Rangordnung, Einantwortung, Kraftloserklärung, Meist
botsverteilung3 lässt sich nicht anders bezeichnen, will man 
nicht unpräzise oder gar irreführend sein. Die Idee, juristische 
Texte könnten in jeder Hinsicht für den Laien ohne weiteres 
verständlich gehalten werden, ist daher längst utopisch oder 
sozialromantisch geworden. 

Also nichts gegen eine Fachsprache, vor allem, wo sie der 
Erhellung dient. Leider bleibt es nicht dabei. In die Fachspra
che schleicht sich oft ein „papierener Kanzleistil“ ein und es 
werden Kurialfloskeln gebraucht, die im besten Fall ein wenig 
altväterisch oder gravitätisch, in weniger guten Fällen aber 
skurril, unverständlich und hässlich geraten. Vieles an diesem 
Vokabular, an seinen Verschachtelungen, wird dann geradezu 
unverständlich.

Man kann dem sprachwissenschaftlich gegensteuern, al
lerdings mit der Gefahr, eine Fachsprache durch die andere zu 
überlagern. Es sei hier die provokante These gestattet, dass der 
durchschnittliche Jurist die deutsche Sprache auch nicht mehr 
(nur anders) misshandelt als der durchschnittliche Germanist. 

1 Nur um ein wenig Appetit zu erzeugen, zwei Beispiele: Sagt der Wald 
und Wiesenanwalt: „Die Gerichtsverhandlung ist ein reiner Durchlauf
termin, da müssen Sie nicht dabei sein“, so meint er: „Bleib bloß zu 
Hause, sonst nervst Du nur rum und bekommst mit, wenn mir der Rich
ter erklärt, welchen Mist ich wieder gebaut habe“ (S 10). Noch schöner: 
Sagt er: „Der Richter hatte keine Ahnung“, so meint er: „Ich hatte keine 
Ahnung“ (S 11).

2 Und eben bitte nicht: „zum Ausdruck gebracht wird“.
3 Obwohl mir ein lieber Nachbar, blutiger Laie naturgemäß, als Ersteher 

einer Eigentumswohnung in unserem Haus gesagt hat, er müsse laut 
Auskunft des Gerichts nun noch auf die „Maisbrotsverteilung“ warten, 
um ins Grundbuch zu kommen. Erfreulicherweise brauchte er dazu 
nicht auch noch einen „Rohziegelbeschluss“.
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Auch wenn es in der Sache eine naheliegende, fast schon re
flexartige Reaktion des Juristen ist, auf einen Sachverständi
gen zurückzugreifen, halten wir wenig davon, die Sprachkom
petenz auszulagern. Dann aber muss man eben selbst Farbe 
bekennen und selbst versuchen, die Juristensprache mit Bord
mitteln zu verbessern. Wir tun dies seit einigen Jahren in der 
ÖJZ durch kurze Glossen zum Thema „Sprache und Recht“. Der 
Titel ist stark angelehnt an Studien der Anwalts und Professo
renlegende Fritz Schönherr. Posthum4 ist 1985 sein Buch 
 „Sprache und Recht“ erschienen, eine höchst anregende Samm
lung teils allgemeiner, teils ganz konkreter Betrachtungen und 
Verbesserungsvorschläge. All dies liest sich heute noch über
aus anregend, nämlich stets zum Nachdenken und oft zum 
Schmunzeln, ist aber doch zum Teil so zeitbezogen, dass es 
nicht sinnvoll ist, diesen Klassiker zu überarbeiten und neu 
aufzulegen. 

Mit der Zeit haben sich die Glossen in der ÖJZ zu einer 
respektablen Anzahl summiert, die man guten Gewissens als 
Buch erscheinen lassen kann. Da finden sich Mosaiksteinchen 
unterschiedlicher Autoren, die sich zu einem Bild fügen kön
nen.

Dennoch, es bleibt ein pointillistisches (und hoffentlich 
pointiertes) Werk. Einerseits fehlen einer solchen Sammlung 
der rote Faden und die theoretische Grundlage, andererseits 
vermisste man grundsätzliche Tipps allgemeiner Natur, wie 
sie in Schönherrs Werk vertreten waren. Aus diesem Grund 
gibt es hier ein (hoffentlich nicht zu viel) längeres Kapitel zur 
besseren Fassung juristischer Texte.

Angelehnt an Schönherr5 seien 14 Punkte hervorgeho
ben:

4 RA Univ.Prof. Dr. Fritz Schönherr starb am 24. 5. 1985 an den Folgen 
eines Verkehrsunfalls. Das Buch hat sein Kanzleipartner RA Univ.Prof. 
DDr. Walter Barfuß herausgegeben. 1986 erschienen die Beiträge eines 
FritzSchönherrGedächtnissymposiums, die Öhlinger unter dem Titel 
„Recht und Sprache“ herausgab.

5 Seine Version lässt sich bei Schönherr, Sprache und Recht 10 ff, nach
lesen und vertiefen.
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1. Oberstes Gebot ist die Verständlichkeit.6

2. Juristische Texte, vor allem Rechtsvorschriften, sollen 
sprachlich vorbildlich sein.7

3. Fremdwörter nur verwenden, wenn kein gleichwertiges 
deutsches Wort zur Verfügung steht.8

4. Vom allgemeinen Sprachgebrauch nur abweichen, wenn 
ein Fachausdruck notwendig ist.9

5. Rechtsvorschriften – in den Grenzen der Grammatik – 
möglichst kurz fassen.10

6. Im Zweifel stets den einfacheren Ausdruck wählen, 
aber nicht auf Kosten der Verständlichkeit.11

7. Lehrhafte Wendungen und andere Bestimmungen ohne 
normativen Gehalt gehören nicht in den Gesetzestext, 
sondern in die Erläuterungen.12

8. Nicht zu viel in einem Satz oder in derselben Satzkon
struktion unterbringen. Einen Satz, den man zweimal 
(oder noch öfter) lesen muss, um ihn zu verstehen, einfa-
cher fassen und, wenn nötig, untergliedern.13

9. Das Wesentliche im Hauptsatz sagen, nicht in einem Ne
bensatz.

10. Geballte Attribute erschweren das Verständnis. Dafür 
Nebensätze oder einen neuen Hauptsatz bilden.14

11. Die einzelnen Satzglieder nach ihrer Bedeutung ord-
nen. Je wichtiger ein Satzglied ist, desto weiter an das 
Ende des Satzes gehört es.15

12. In Hauptsätzen in der Regel das Subjekt vor das Objekt 
stellen, vor allem, wenn sich dieses im Dativ oder Akku
sativ nicht vom Nominativ unterscheidet.

6 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 31, 49, 57, 79.
7 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 69, 165, 179, 197.
8 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 165.
9 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 62, 69, 131, 151.
10 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 49.
11 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 69.
12 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 63.
13 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 146, 155.
14 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 37, 89, 159.
15 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 56.
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13. Das Aktiv im Allgemeinen dem Passiv vorziehen.16

14. Die Regeln 11–13 sind nach ihrer Wichtigkeit gereiht. 
Nicht immer kann allen dreien zugleich entsprochen 
werden. Letzten Endes entscheidet das Sprachgefühl.
Es gibt noch eine Menge weiterer Regeln bei Schönherr, 

deren Kenntnis sich lohnt. Im Grunde schließt sich aber be
reits der erste und wichtigste Kreis, wenn wir die Ratschläge 
mit „Verständlichkeit“ beginnen und mit „Sprachgefühl“ en
den lassen. Die wichtigste Botschaft der Kommunikationswis
senschaften17 ist und bleibt: „Die Botschaft ist, was ankommt.“ 

Die meisten juristischen Texte zielen doch darauf ab, ver
standen und befolgt zu werden. Dabei soll „befolgen“ in einem 
ganz weiten Sinn verstanden werden: Normen soll man gehor
chen, Urteile, Beschlüsse und Bescheide soll man entweder 
punktgenau bekämpfen oder umsetzen, Schriftsätze sollen 
überzeugen und wissenschaftliche Arbeiten sollen Argumen
tationshilfen und Handlungsanleitungen liefern, um die Ge
setzgebung und ihre Vollziehung zu optimieren. Also muss 
nahezu jeder Autor eines juristischen Textes18 darauf achten, 
seine Gedanken dem Empfänger zu vermitteln: So deutlich 
und einfach wie möglich, so präzise und inhaltsreich wie nötig.

16 Vgl dazu unsere Beiträge auf S 48.
17 Schönherr wandte sich übrigens (S 129) noch gegen „kommunizieren“, 

wo „reden“ genügt. Darin können wir ihm nicht so ganz folgen. Einer
seits ist „Reden“, wie das Selbstgespräch zeigt, nicht unbedingt ein Vor
gang zwischen einem Sender und einem Empfänger, andererseits hat 
sich die Kommunikation eben in den Jahren seit 1984 viel kräftiger in 
den deutschen Sprachschatz eingenistet und verwurzelt, woran sich 
zeigt, wie lebendig und zeitbezogen die Sprache ist. Schon deshalb blieb 
eine „überarbeitete Neuauflage“ außerhalb unserer Erwägungen.

18 „Nahezu“ deshalb, weil es mindestens zwei Ausnahmen gibt, die aber 
die Regel bestätigen: Manche Erledigung mag ausschließlich dazu da 
sein, den Anfragenden ruhig zu stellen, ohne allzu viel Substanz aufzu
wenden. Und manche wissenschaftliche Arbeit mag – mit Billigung der 
Betreuerinnen oder Betreuer – mehr Eindruck schinden („Pfauenrad“) 
als tatsächlich kurz und knapp etwas zur Wissenschaft beitragen wol
len. Beide Fälle werden wir nicht ausmerzen können und wollen, sie 
haben jedoch keinen Vorbildcharakter.
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Das Recht braucht eine verständliche Stimme. Gedanken, 
die zu aufwendig verpackt sind, kommen nicht an. Der intelli
genteste Inhalt ist verloren, wenn seine Lektüre anstrengt. 
Auch eine noch so motivierte Leserin, ein noch so neugieriger 
Leser liest einen Text lieber gar nicht als mit Mühe. Wer 
schreibt, erfüllt eine Bringschuld.19

Und das Sprachgefühl? Das entwickelt man durch Lesen, 
Schreiben, reflektiertes Sprechen. Wie lernfähig der Mensch 
ist, zeigt sich schon daran, wie schnell er schlechte Angewohn
heiten übernimmt. Die übelsten Kanzleistilfloskeln beherrscht 
der Rechtspraktikant bereits am dritten Tag! Ausbildende Ju
risten können da gegensteuern, aber am Ende hat man dieses 
Sprachgefühl – oder man hat es nicht. Leitfäden helfen da we
nig. Uns ist bewusst, dass man diese Aussage auch gegen die
ses Buch verwenden kann. Aber zweierlei hoffen wir doch: 
dass die Beiträge der Autoren, die aus verschiedenen Profess
ionen stammen, nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern 
auch zum Schmunzeln.

Einen Eindruck sollten all diese Beiträge aber nicht erwe
cken: dass hier mit erhobenem Zeigefinger Formulierungen als 
„falsch“ und „richtig“ etikettiert oder gar Zensuren verteilt 
werden sollten. Die deutsche Sprache lebt und entwickelt sich 
weiter. Was in einer lebenden Sprache in Gebrauch steht, wird 
früher oder später zum Standard. Das Denglisch des anything 
goes hat inhaltlich schon seine Berechtigung: Alles (oder doch: 
vieles) ist möglich! Daher lohnt es sich nicht, eine Wendung 
als richtig, ja nicht einmal, sie als besonders gut zu kennzeich
nen. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, was besser 
klingt und den Gedanken, den es vom Sender an den Empfän
ger gelangen lassen will, klarer und dem Empfänger zugängli
cher macht.

Robert Fucik 
Reinhard Hinger

19 In der Sprache der Kommunikationswissenschaften: „Man muss den 
Adressaten dort abholen, wo er sich befindet.“
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ÖJZ 2010/92

Michael Rami

Saure Zeiten und 
geheime rechte



Die deutsche Sprache bietet schier endlose Möglich
keiten für substantivische Zusammensetzungen: 
Das Gericht hat einen Vorsteher und der wiederum 

einen Stellvertreter = Gerichtsvorsteherstellvertreter. Je länger 
die Wortkaskade, desto hässlicher ist sie, aber rein gram ma
tikalisch ist auch am Finanzmarktaufsichtsbehörden gesetz1 
nichts auszusetzen.

Solche Komposita haben in aller Regel ein Grundwort 
(meist das letzte Wort), das ihre Bedeutung steuert, ihr gram
matikalisches Geschlecht und ihre Verwendung im Satzbau;2 
der Uhrturm ist daher etwas anderes als die Turmuhr.

Heikel wird es, wenn eine Substantivkomposition mit ei
nem Attribut verbunden wird, etwa einem Adjektiv: Wird da
bei das Grundwort missachtet, werden Stilblüten geboren wie 
die saure Gurkenzeit, die rasche Auffassungsgabe oder der war-
me Würstchenverkäufer.3 Vor derartigen Sprachstolpereien ist 
aber auch der Jurist nicht gefeit: Er spricht etwa von verstärkter 
Senatsentscheidung,4 obwohl lediglich das Gericht verstärkt 
wurde und nicht das Urteil; von immateriellem Schadenersatz,5 
und doch soll der Schuldner nur Geld geben und keine Liebe; 
von reduziertem Originalitätsbegriff,6 garantiertem Maximal-

1 BGBl I 2001/97. Es geht natürlich immer auch noch schlimmer, s etwa 
das deutsche Rinderkennzeichnungs und Rindfleischetikettierungs
überwachungsaufgabenübertragungsgesetz (GVOBl MV 2000, 22).

2 Vgl etwa Donalies, Die Wortbildung des Deutschen: ein Überblick 
(2005) 35 ff.

3 Ausführlich Bergmann, Verregnete Feriengefahr und Deutsche Sprach
wissenschaft. Zum Verhältnis von Substantivkomposition und Adjektiv
attribut, Sprachwissenschaft 5 (1980) 234; Sandberg, Der Bezug des 
Adjektivattributes bei substantivischen Zusammensetzungen, Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 106 (1984) 159.

4 Bienert-Nießl, Materiellrechtliche Auskunftspflichten im Zivilprozeß 
(2003) 244.

5 Fellner, Persönlichkeitsschutz juristischer Personen (2007) 200. Auch 
von immateriellem Schadenersatzanspruch konnte man schon lesen 
(OGH 8 Ob A 27/09t JBl 2010, 530 [531 re Sp]).

6 M. Walter, Österreichisches Urheberrecht. Handbuch. I. Teil (2008) 
Rz 131.
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preisvertrag,7 nationalsozialistischer Gesinnungsnähe8 und ne-
gativer Feststellungsklage.9 Auch das ABGB ist in Wahrheit ein 
allgemeines bürgerliches Gesetz, aber kein solches Buch, und 
das geheime Wahlrecht10 ist, so hoffen wir, alles andere als ge
heim!11 

7 Weselik, Der Garantierte Maximalpreisvertrag, ecolex 2008, 509.
8 OGH 12 Os 60/01 MR 2001, 359.
9 Fasching in Fasching/Konecny (Hrsg), Zivilprozeßgesetze III2 (2004) 

§ 228 Rz 28.
10 Art 26 Abs 1 BVG.
11 Ein Grenzfall ist die journalistische Sorgfaltspflicht (§ 29 Abs 2 Medi

enG), da hier das Adjektiv für beide Wortteile Sinn ergibt. Zu streng 
daher Zimmer, Die Wortlupe. Beobachtungen am Deutsch der Gegen
wart (2006) 101.
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ÖJZ 2010/102

Robert Fucik

darStellen oder 
nicht darStellen, 
daS iSt Keine Frage



Nicht einmal dem verschrobensten Anglisten fiele 
ein, „to be or not to be“ – niemand soll durch den 
Hinweis beleidigt werden, welchem Shakespea

reStück das Zitat entnommen ist – mit „Darstellen oder nicht 
Darstellen“ zu übersetzen. „Sein oder Nichtsein“ also.

Wieso lautet es in vielen juristischen Texten anders? Wa
rum stellt so mancher Autor es dar, als wäre das Wort Darstel-
len eine gleichwertige Alternative zu Sein? Ist es wirklich so 
schwer, kurze, klare Sätze zu bilden? Oder, für den durch
schnittlich verbildeten Juristen formuliert: Stellt in der Realität 
die Bildung von Sätzen, denen ausreichende Klarheit in Ver
bindung mit ebensolcher Kürze nicht abgesprochen werden 
kann, in ihrer Gesamtthematik eine Schwierigkeit derartigen 
Ausmaßes dar?

Schönherr hat es1 blitzgescheit zusammengefasst: „Es 
macht einen großen Unterschied, ob einer einen Idioten dar
stellt oder ob er einer ist!“

Somit stellen wir fest: Die Frage „Darstellen oder nicht 
Darstellen“ stellt sich nur dem Schauspieler, der skrupulöse 
Überlegungen zu seiner Rollenwahl (nicht dar, sondern:) an
stellt.

Sonst sei es, wie es sei – und stelle es nicht dar, wie es 
darstelle!

1 Im weiterhin wärmstens zu empfehlenden Sammelband „Sprache und 
Recht“ (1985) 25.
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 hÖchStgerichtliche 
Wohlmeinung



Friedrich Torberg hat in einem seiner Anekdoten-

bände in dem ihm eigenen Ausmaß von an Eitelkeit 

grenzender Bescheidenheit berichtet, ein großer, 

arrivierter Autor habe seine Manuskripte stets mit 

dem Vermerk zurückgestellt: „mit Genuss und  

Belehrung gelesen“. Das ist naturgemäß weder 

einfach zu erzielen, noch sollte man es von den  

eigenen Werken sagen; anstreben kann man es  

jedoch schon: Was in diesem Bändchen enthalten 

ist, soll zum Nachdenken anregen. Wenn dies unter 

Schmunzeln gelingt – umso besser!

9 7 8 3 2 1 4 0 0 8 0 9 3

ISBN 978-3-214-00809-3

www.manz.at


